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Mahlwerk fiir Kaffee- u. dgl. Miihlen mit einer unter dem Mahikegel befestigten
und mit diesem umlaufenden Scheibe.

Patentiert im Deutschen Reiche vom 9, Juli 1903 ab.

Gegenstand vorliegender Erfindung ist ein
neues Mahlwerk fir Kaffee- u. dgl. Miihlen,
bei dem, wie iiblich, ein Mahlkegel in einer
mit Furchen versehenen Mahlringe lduft und
unter dem Mahlkegel mit diesem umlaufend
noch eine besondere Scheibe angeordnet ist.

Mahlwerke dieser Art sind zwar bekannt.
Bei den ilteren besteht aber die unter dem
Mahlkegel befestigte Scheibe aus einer glatten
Stahlplatte, welche das durch das eigentliche
Mahlwerk gebildete Kaffeemehl auffingt und
auf dieses im Verein mit der unteren glatten
Flache des Mahlringes eine quetschende Wir-
kung ausubt.

Im Gegensatz hierzu ist beim Erfindungs-
gegenstande die Scheibe an ihrem kegelfor-
migen Rande mit Zihnen mit als Schneiden
ausgebildeten Flanken versehen; auch lauft
sie 'in einer entsprechenden kegelformigen
Ausdrehung des Mahlringes, so dafl sie mit
den Rippen des letzteren ein Schneidwerk
bildet, in welchem der durch das gebriuch-
liche, bekannte Mahlwerk vorgemahlene Kaffee
zerschnitten und so ein ungemein feines
Kaffeemeh! erzielt wird. Die Zéhne der
Schneidscheibe sind an der Schneidseite hinter-
schnitten. Sie konnen deshalb durch Ver-
schleiff nicht stumpf werden. Hierdurch und
im Verein mit der kegelfrmigen Gestalt findet
Selbstscharfung statt, so daf ein Nachschleifen
nicht erforderlich ist.

Auf der Zeichnung ist der in Betracht kom-
mende Teil einer Kaffeemiihle mit dem neuen

Mahlwerke beispielsweise dargestellt. Es zeigt:
Fig. 1 einen senkrechten mittleren Schnitt,
Fig. 2 den Mahlkegel mit Schneidscheibe von
oben gesehen, Fig. 3 den Mahlkegel und
Mahlring von unten gesehen, Fig. 4 einen
mittleren, senkrechten Schnitt durch den
Mahlring, Fig. 5 die Schneidscheibe allein
von der Seite und von oben gesehen.

Deér obere Teil a des Mahlsteins besitzt in
bekannter Weise oben grobere und unten
etwas feinere, schraubenférmig verlaufende
Zihne und ist in dem Mahlring b drehbar
gehalten, in welchem nach unten sich ver-
engende Furchen ¢ eingefrdst sind. Der
untere Rand des Mahlringes ist nach unten
sich erweiternd kegelformig ausgedreht, und
in diese Ausdrehung d miinden die Furchen
oder Rillen ¢, in welche der zwischen Mahl-
kegel und -ring grob gemahlene Kaffee ge-
langt, um durch sie der Wirkung der unter
dem Mahlkegel a befindlichen Schneidscheibe e
zugefithrt zu werden, deren kegelférmig ab-
gedrehter Rand in die kegelférmige Aus-
drehung d paft und mit zweckmiBig hinter-
schnittenen Schneidzihnen f versehen ist.
Beim Drehen des Mahlkegels wird der in
den Furchen ¢ befindliche grob gemahlene
Kaffee bei seinem Austritte aus diesen von
den Zihnen f erfat und zu ganz feinem
Pulver zermahlen oder richtiger zerschnitten.

Mittels der in dem Querstiick g sitzenden
Druckschraube 2 kann ein Nachstellen der
Schneidscheibe bewirkt werden bis zum
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dichten Anschluf der Schneidscheibe im
Mahlring, wobei dann eine Selbstschirfung
stattfindet.

5 PATENT-ANSPRUCIH:

Mahlwerk fiir Kaffee- u. dgl. Mihlen.

mit einer unter dem Mahlkegel befestigten
und mit diesem umlaufenden Scheibe, da-
durch gekennzeichnet, daB diese (e} mit
10 nach oben sich kegelférmig verjiingendem
Rande versehen ist, in welchen scharf-

kantige Zihne eingeschnitten sind, wih-
rend der Mahlring, im oberen Teil eben-
falls von iiblicher Gestalt, in seinem un-
teren Teil der Zahnscheibe entsprechend
kegelformig ausgedreht ist; so daB beim
Drehen des Kegels die Zahne der unteren

~ Scheibe den oben vom {iblichen Mahl-

konus vorgemahlenen Kaffee beim Aus-
tritt aus den Konusrillen in die untere
Kegelform des Mahlringes erfassen und
zerschneiden oder ganz fein zermahlen.

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen.

BERLIN. GEDRUCKT IN DER REICHSDRUCKEREL

15

20



o
I o |

o

PHOTOGR. DRUCK DER REICHSDRUCKERE]

AT TITINTETN

Zu der Patentschrift

M 160023,



	Bibliographische Daten
	1

	Beschreibung
	1

	Ansprüche
	2

	Zeichnung
	3


